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144. Verordnung: Änderung der Dienstrechtsverfahrensverordnung 1969
1 4 5 . Verordnung: Anzeiger aufgebotener Wertpapiere und ähnlicher Urkunden

1 4 4 . Verordnung der Bundesregierung
vom 9. Mai 1972, mit der die Dienstrechts-
verfahrensverordnung 1969 geändert wird

Auf Grund des § 2 des Dienstrechtsverfahrens-
gesetzes, BGBl. Nr. 54/1958, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 298/1960 wird ver-
ordnet:

Die Dienstrechtsverfahrensverordnung 1969,
BGBl. Nr. 377, wird wie folgt geändert:

1. Der § 1 Abs. 1 Z. 20 hat zu lauten:

„20. Feststellung der besoldungsrechtlichen
Stellung und der Geldbezüge (insbesondere Ge-
haltsstufe, Dienstzulagenstufe, Vorrückung,
Aufschiebung, Hemmung und Einstellung der
Vorrückung; Gehalt, Sonderzahlung, Haushalts-
zulage, Dienstalterszulage, Abfertigung, Dienst-
zulage, Ergänzungszulage, Exekutivdienstzulage,
Omnibuslenkerzulage, Wachdienstzulage, Teue-
rungszulage, Fahrtkostenzuschuß),"

2. Der § 1 Abs. 1 Z. 31 hat zu lauten:

„31. Feststellungen in Angelegenheiten des
Nebengebührenzulagengesetzes,"

3. Die bisherigen Z. 31 bis 33 des § 1 Abs. 1
erhalten die Bezeichnung Z. 32 bis 34.

4. Der § 2 lit. f Z. 3 hat zu lauten:

„3. das Österreichische Postsparkassenamt,"

5. An Stelle des Strichpunktes am Ende der
Z. 8 des § 2 lit. f ist ein Beistrich zu setzen.

6. Dem § 2 lit. f wird folgende Z. 9 ange-
fügt:

„9. die Verwertungsstelle des Österreichischen
Branntweinmonopols;"

7. Der § 4 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Zuständigkeit, die dem Bundesmini-
sterium für Verkehr gemäß § 2 Abs. 5 dritter
Satz des Dienstrechtsverfahrensgesetzes hinsicht-
lich der Ruhestandsbeamten und der versor-

gungsberechtigten Hinterbliebenen zusteht, wird,
wenn Dienstbehörde im Sinne des § 2 Abs. 5
erster Satz des Dienstrechtsverfahrensgesetzes
eine Post- und Telegraphendirektion war, dieser
Behörde, außer diesem Fall jener Post- und
Telegraphendirektion übertragen, in deren Be-
reich die Partei ihrem Wohnsitz hat."

Kreisky Häuser Rösch Broda
Androsch Weihs Staribacher Frühbauer
Lütgendorf Moser Firnberg Leodolter

145 . Verordnung der Bundesminister für
Justiz, für Finanzen und für Inneres vom
31. Mai 1972 über den Anzeiger aufge-
botener Wertpapiere und ähnlicher Ur-

kunden

Auf Grund der §§ 6 Abs. 2 und 16 a Abs. 2
des Kraftloserklärungsgesetzes 1951, BGBl.
Nr. 86, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 142/1972 wird verordnet:

§ 1. Der „Anzeiger aufgebotener Wertpapiere
und ähnlicher Urkunden" (§ 16 a Abs. 1 des
Kraftloserklärungsgesetzes 1951), im folgenden
„Anzeiger" genannt, dient den Kundmachungen
und Bekanntmachungen, im folgenden „Einschal-
tungen" genannt, im Sinn der §§ 6 Abs. 2 be-
ziehungsweise 14 Abs. 1 des Kraftloserklärungs-
gesetzes 1951.

§ 2. (1) Der Anzeiger hat in der Form eines
Heftes einmal im Monat zu erscheinen.

(2) Er hat, in übersichtlicher Anordnung, an
erster Stelle Auszüge der Edikte über die Ein-
leitung des Aufgebotsverfahrens gemäß § 6 Abs. 2
des Kraftloserklärungsgesetzes 1951 und sodann
den Gegenstand der Verlustanzeigen gemäß § 14
Abs. 1 des Kraftloserklärungsgesetzes 1951
wiederzugeben sowie schließlich die Verlaut-
barung zu enthalten, welche Einschaltungen künf-
tighin zu entfallen haben.
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§ 3. (1) Jedes Stück des Anzeigers hat Ver-
zeichnisse aller Wertpapiere und ähnlicher Urkun-
den zu enthalten,

1. von deren Aufgebot oder Verlust der
Herausgeber durch Mitteilung der Gerichte oder
der Sicherheitsbehörden seit dem Abschluß der
Arbeiten, auf Grund deren das zuletzt erschie-
nene Stück gestaltet worden ist, Kenntnis erlangt
hat;

2. für die eine weitere Einschaltung zu ent-
fallen hat, weil die Urkunde bereits für kraftlos
erklärt, das Kraftloserklärungsverfahren einge-
stellt worden oder die Verlustanzeige unwirksam
geworden ist; der Inhalt dieses Verzeichnisses
ist nach dem Grund des Entfalles der Einschal-
tung in Gruppen zu ordnen; in diesen Gruppen
sind auch diejenigen Wertpapiere und ähnlichen
Urkunden anzuführen, bei denen der Entfall der
weiteren Einschaltung im selben Jahr bereits ver-
lautbart worden ist, außer es wird an geeigneter
Stelle auf die frühere Verlautbarung des Entfalles
hingewiesen.

(2) Außerdem hat der Anzeiger im Jänner
eines jeden Jahres ein vollständiges Verzeichnis
aller Wertpapiere und ähnlichen Urkunden zu
enthalten, von deren Aufgebot oder Verlust der
Herausgeber Kenntnis erlangt hat, außer sie sind
für kraftlos erklärt worden, das Kraftloserklä-
rungsverfahren ist eingestellt worden oder die
Verlustanzeige ist unwirksam geworden.

§ 4. Die Kundmachung des Ediktes über die
Einleitung des Aufgebotsverfahrens ist bis zur
Kraftloserklärung der Wertpapiere oder ähn-
lichen Urkunden oder bis zur Einstellung des
Kraftloserklärungsverfahrens fortzusetzen. Die
Bekanntmachung des Verlustes ist bis zur Kund-
machung des Ediktes über die Einleitung des
Aufgebotsverfahrens, längstens aber bis zum Ab-
lauf des zweiten, auf den Beginn des der Bekannt-
machung folgenden Monats fortzusetzen; sie hat
früher zu entfallen, wenn die Verlustanzeige
unwirksam geworden ist, weil der Antragsteller
den Entfall der Einschaltung begehrt oder die
Urkunde der Behörde, die die Bekanntmachung
angeordnet hat, vorgelegt wird.

§ 5. (1) Der Herausgeber hat auf Anfrage Aus-
kunft zu erteilen, auf wessen Antrag und bei
welcher Behörde das einer Einschaltung zugrunde
liegende Verfahren anhängig ist oder aus welchem
Grund eine Einschaltung entfallen ist.

(2) Der Herausgeber hat allen mit der Zivil-
gerichtsbarkeit befaßten Gerichtshöfen erster In-
stanz und den Sicherheitsbehörden in den Landes-
hauptstädten den Anzeiger regelmäßig und unent-
geltlich zu übersenden. Anderen Gerichten und

Sicherheitsbehörden ist dasjenige Stück unentgelt-
lich zu übersenden, in dem das von ihnen erlas-
sene Aufgebot beziehungsweise die mitgeteilte
Verlustanzeige zum erstenmal eingeschaltet wor-
den ist.

§ 6. (1) Das Entgelt, das dem Herausgeber für
die Einschaltung in den Anzeiger zusteht, beträgt
2 vom Hundert des Wertes der Urkunde, min-
destens aber 50 S, wenn sich die Einschaltung
nur auf eine einzige Urkunde bezieht. Bezieht
sich die Einschaltung auf Grund desselben Ver-
fahrens auf mehrere Urkunden und würde das
gesamte Entgelt den Betrag von 50 S nicht errei-
chen, so erhöht es sich auf diesen Betrag.

(2) Ist für den Wert der letzte Börsekurswert
der Urkunde maßgebend, so bestimmt er sich
nach dem amtlichen Kurs am Tag vor der Antrag-
stellung; diesen Kurs hat der Antragsteller nach-
zuweisen.

§ 7. (1) Die Gerichte haben in den im § 6
Abs. 2 des Kraftloserklärungsgesetzes 1951 an-
geführten Fällen eine Ausfertigung der Edikte
über die Einleitung des Aufgebotsverfahrens und
der Beschlüsse über die Kraftloserklärung oder
die Einstellung des Kraftloserklärungsverfahrens
dem Herausgeber zu übersenden.

(2) Die Mitteilungen der Sicherheitsbehörden
über Verlustanzeigen haben die im § 5 Abs. 2
Z. 1 und 2 des Kraftloserklärungsgesetzes 1951
bezeichneten Angaben zu enthalten. Ferner ist ein
Widerruf vor Ablauf der Höchstdauer der
Bekanntmachungsfrist, nicht aber der Ablauf der
gesetzlichen Frist dem Herausgeber bekanntzu-
geben.

(3) Die Ausfertigungen der Edikte und die
Mitteilungen über Verlustanzeigen sind dem
Herausgeber erst zu übersenden, wenn das Ent-
gelt für die Einschaltung entrichtet worden ist.

§ 8. (1) Diese Verordnung tritt mit dem
1. Juni 1972 in Kraft.

(2) Mit demselben Tag tritt die Verordnung
der Bundesministerien für Justiz, für Inneres und
für Finanzen vom 8. Mai 1951, BGBl. Nr. 133,
über die Verlautbarung des Verlustes und des
Aufgebots von Wertpapieren und ähnlichen Ur-
kunden außer Kraft.

§ 9. Das sich aus dem § 6 ergebende Entgelt
ist nur für Edikte und Verlustanzeigen zu ent-
richten, die nach dem Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung eingeschaltet werden. Für die bis dahin
eingeschalteten Edikte und Verlustanzeigen sind
die bisherigen Anordnungen anzuwenden.

Broda Androsch Rösch


